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§ 52c HG
Studienberechtigungsprufung

HG - Hochschulgesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Personen ohne Reifeprifung erlangen nach Maligabe einer Verordnung des Rektorates durch Ablegung der
Studienberechtigungsprifung die allgemeine Universitatsreife fur Bachelorstudien einer Studienrichtungsgruppe
(Abs. 2).

2. (2)Die Studienberechtigungsprufung kann entsprechend einer Verordnung des Rektorates fur folgende
Studienrichtungsgruppen abgelegt werden:

1. 1.Lehramtsstudien;
2. 2.Studien in allgemeinen padagogischen Berufsfeldern.

3. (3)Zur Studienberechtigungsprifung sind Personen zuzulassen, die die Zulassung zu Studien einer der
Studienrichtungsgruppen an einer Padagogischen Hochschule anstreben, das 20. Lebensjahr vollendet haben
und eine eindeutig Uber die Erfullung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche oder
auBerberufliche Vorbildung fir das angestrebte Studium nachweisen. Personen, die ein Lehramtsstudium
Sekundarstufe (Berufsbildung) anstreben, sind abweichend davon auch zur Studienberechtigungsprifung
zuzulassen, wenn

1. 1.sie eine Lehrabschlussprifung gemafll dem Berufsausbildungsgesetz, BGBI. Nr. 142/1969, abgelegt oder
2. 2.eine mittlere Schule abgeschlossen oder
3. 3.eine nach Umfang und Anforderungen gleichwertige Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen
und eine insgesamt vierjahrige Ausbildungsdauer (allenfalls durch Absolvierung eines weiteren Bildungsganges)
erreicht haben.

4. (4)Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechtigungsprufung ist schriftlich beim Rektorat jener
Padagogischen Hochschule einzubringen, bei der ein Studium der angestrebten Studienrichtungsgruppe
eingerichtet ist. Das Ansuchen hat zu enthalten:

1. 1.den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie - falls vorhanden - die Matrikelnummer;

2. 2.den Nachweis der Staatsangehorigkeit eines EU- oder EWR-Staates oder den Nachweis der Angehdrigkeit
einer Personengruppe gemalR der Personengruppenverordnung;

3. 3.das angestrebte Studium;

4. 4.den Nachweis der Vorbildung (Abs. 3);

5. 5.das Wahlfach oder die Wahlfacher.

5. (5)Die Studienberechtigungsprifung umfasst folgende funf Prifungen:

1. 1.eine schriftliche Arbeit Uber ein allgemeines Thema;

2. 2.zwei oder drei Prifungen, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder Fertigkeiten fur die angestrebte
Studienrichtungsgruppe erforderlich sind (Pflichtfacher), und

3. 3.eine oder zwei Prafungen nach Wahl der Prifungskandidatin oder des Prifungskandidaten aus dem
Bereich der angestrebten Studienrichtungsgruppe (Wahlfach oder Wahlfacher).
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(6)Mit der schriftlichen Arbeit Uber ein allgemeines Thema gemal? Abs. 5 Z 1 hat die Prufungskandidatin oder der
Prufungskandidat nachzuweisen, dass sie oder er sich zu einem vorgegebenen Thema in einwandfreier und
gewandter Sprache und mit klarem Gedankengang schriftlich zu duf3ern vermag.

. (7)Die Prufungsanforderungen und -methoden fur Prifungen gemal3 Abs. 5Z 1 und 2 haben sich am Lehrstoff

der 12. bzw. 13. Schulstufe zu orientieren und sind in der Verordnung des Rektorates festzulegen.

. (8)Fur die Prufung oder Prifungen gemal Abs. 5 Z 3 (Wahlfach oder Wahlfacher) sind die Prifungsanforderungen

und -methoden vom Rektorat zu bestimmen. Auf den studienvorbereitenden Charakter der

Studienberechtigungsprifung ist Bedacht zu nehmen.

. (9)Positiv beurteilte Prifungen, die eine Prufungskandidatin oder ein Prufungskandidat an einer

Bildungseinrichtung, die auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als
Bildungseinrichtung anerkannt ist, abgelegt haben, sind auf Antrag vom Rektorat anzuerkennen, soweit sie den
vorgeschriebenen Prufungen inhaltlich und umfangmaRig gleichwertig sind. Das Rektorat darf hochstens vier
Prafungen anerkennen. Mindestens eine Prifung ist an der Padagogischen Hochschule oder bei gemeinsam
eingerichteten Studien an einer der beteiligten Bildungseinrichtungen abzulegen.

(10)Prifungskandidatinnen und Prufungskandidaten, die eine Meisterprifung oder eine Befahigungsprifung
gemald der Gewerbeordnung, BGBI. Nr. 194/1994, oder dem Land- und forstwirtschaftlichen
Berufsausbildungsgesetz, BGBI. Nr. 298/1990, erfolgreich abgelegt haben, sind von der Ablegung der
Studienberechtigungsprufung im Wahlfach oder den Wahlfachern gemafd Abs. 5 Z 3 auf Ansuchen zu befreien.
(11)Das Rektorat hat fur Prifungen, die an einer Padagogischen Hochschule abgelegt werden, mindestens eine
Pruferin oder einen Prifer zu bestellen.

(12)Die Prufungskandidatinnen und Prifungskandidaten sind berechtigt, negativ beurteilte Prifungen zweimal zu
wiederholen. Die letzte zuldssige Wiederholung ist in kommissioneller Form durchzufihren. Nach negativer
Beurteilung der letzten zulassigen Wiederholung erlischt die Zulassung zur Studienberechtigungsprifung fur
diese Studienrichtungsgruppe. Eine neuerliche Zulassung zur Studienberechtigungsprifung fir diese
Studienrichtungsgruppe an der betreffenden Padagogischen Hochschule ist ausgeschlossen. Bei gemeinsam
eingerichteten Lehramtsstudien ist eine neuerliche Zulassung zur Studienberechtigungsprifung fur die
Studienrichtungsgruppe Lehramtsstudien an allen beteiligten Bildungseinrichtungen ausgeschlossen.

(13)Die Beurteilung einer Priifung gemaR Abs. 5 hat mit ,bestanden” oder ,nicht bestanden” zu erfolgen. Die
Gesamtbeurteilung hat auf ,bestanden” zu lauten, wenn keine Prifung mit ,nicht bestanden” beurteilt wurde; in
den Ubrigen Fallen ist sie mit ,nicht bestanden” festzulegen. Die Bestimmungen des § 63 Abs. 1 Z 11 und der §§ 44
und 45 sind sinngemal anzuwenden.

(14)Uber die Ablegung jeder Priifung ist ein Zeugnis auszustellen. Das Rektorat hat nach Vorliegen aller
Prifungszeugnisse ein Studienberechtigungszeugnis fur die jeweilige Studienrichtungsgruppe auszustellen.
Dieses Studienberechtigungszeugnis gilt fur jede Padagogische Hochschule, Universitat und Fachhochschule, an
der ein Studium der jeweiligen Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist.

(15)Der erfolgreiche Abschluss der Studienberechtigungsprifung berechtigt zur Zulassung zu allen Studien jener
Studienrichtungsgruppe, fur welche die Studienberechtigung erworben wurde.

(16)Die Festlegung der Anzahl der Prifungen nach Abs. 5Z 2 und 3 und die Festlegung der Pflichtfacher gemaR
Abs. 57 2 fur die jeweilige Studienrichtungsgruppe erfolgen durch Verordnung des Rektorates.

(17)Bei der Studienberechtigungsprifung gebiihrt den Priferinnen und Priifern und den sonstigen Mitgliedern
der Prifungskommission eine Abgeltung nach MaRRgabe der gemaR dem Prifungstaxengesetz, BGBI.

Nr. 314/1976, fur ,sonstige Externistenprifungen” im héheren Schulwesen vorgesehenen Abgeltung.

In Kraft seit 01.10.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_194_0/1994_194_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1990_298_0/1990_298_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/hschg/paragraf/63
https://www.jusline.at/gesetz/hschg/paragraf/44
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1976_314_0/1976_314_0.pdf
file:///

	§ 52c HG Studienberechtigungsprüfung
	HG - Hochschulgesetz 2005


